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Art. 10 Arbeitsumfeld mit hohem Berufsunfallsrisiko
Art. 10

Artikel 10

Arbeitsumfeld mit hohem Berufsunfallsrisiko
Folgende Arbeiten, bei denen aufgrund des Arbeitsumfeldes ein hohes Berufsunfallsrisiko besteht, 
gelten für Jugendliche als gefährlich:

a.	 Arbeiten mit Absturzgefahr, insbesondere auf überhöhten Arbeitsplätzen;

b.	 Arbeiten in räumlich beengenden Verhältnissen, insbesondere in Schächten und Kanälen;

c.	 Arbeiten ausserhalb eines fest eingerichteten Arbeitsplatzes, insbesondere Arbeiten, bei denen 
Einsturzgefahr droht, und Arbeiten in nicht für den Verkehr gesperrten Bereichen von Strassen 
oder Geleisen;

d.	 Arbeiten in besonders überfall- oder gewaltgefährdeten Bereichen;

e.	 Arbeiten unter Tag oder unter Wasser.

Allgemeines
Die physische Arbeitsumgebung kann verschie-
dene Gefahren bergen, welche zur Vermeidung 
von Unfällen eine ständige Vor- und Umsicht so-
wie Bereitschaft für richtiges Reagieren erfor-
dern. Es ist typisch für Jugendliche, dass sie in 
Umgebungen mit Gefahren ihre eigene Gefähr-
dung oftmals unterschätzen. Zudem verfügen 
sie noch nicht über die Arbeitserfahrung, um 
sich gegen vorhandene Gefahren routinemässig 
korrekt zu schützen.

Buchstabe a
Arbeiten, bei denen eine Absturzgefahr besteht, 
sind für Jugendliche verboten. Dies gilt insbeson-
dere für überhöhte Arbeitsplätze, welche nicht 
gegen Absturz gesichert sind (z. B. Montage und 
Demontage von Baugerüsten, Arbeiten auf Mas-
ten oder auf Fahrzeugen).

Buchstabe b
Das Arbeiten in räumlich beengenden Verhält-
nissen ist für Jugendliche verboten. Dies gilt 
insbesondere in Schächten und Kanälen. Darin 
können verschiedene für Jugendliche nur schwer 
feststellbare Gefahren wie brennbare Gase und 
Dämpfe, gesundheitsgefährdende Stoffe, Sau-
erstoffmangel oder herabfallende Gegenstände 
auftreten.

Buchstabe c
Das Arbeiten ausserhalb eines fest eingerichte-
ten Arbeitsplatzes in einem Umfeld mit hohem 
Berufsunfallrisiko ist für Jugendliche verboten. 
Dies gilt insbesondere für Arbeiten, bei denen 
Einsturzgefahr droht sowie für Arbeiten in nicht 
für den Verkehr gesperrten Bereichen von Stra-
ssen oder Geleisen.

Buchstabe d
Das Arbeiten in besonders überfall- oder gewalt-
gefährdeten Bereichen ist für Jugendliche ver-
boten (z. B. Zugangskontrollen, Geldtransporte, 
Strafvollzug).

Buchstabe e
Das Arbeiten unter Tag oder unter Wasser ist für 
Jugendliche verboten.
Als Untertagarbeiten gelten das unterirdische Er-
stellen, Erweitern, Erhalten oder Rekonstruieren 
von Bauwerken wie Tunnels, Stollen, Schäch-
te und Kavernen. Ebenfalls als Untertagarbeiten 
gelten das unterirdische Gewinnen von Gestein, 
Arbeiten in Pressvortrieben und Arbeiten inner-
halb geschlossener Strecken von Tagbautunneln. 
Arbeiten in Stollen, Tunneln und Schächten ber-
gen zahlreiche Unfall- und Gesundheitsgefah-
ren. Zu den zentralen Gefahren zählen das Er-
fasst-Werden von Maschinen oder Anlagen, 




